	Checkliste

	Schutzmaßnahmen beim Umgang mit biologischen Stoffen - Mindeststandards



	Diese Checkliste hilft Ihnen, den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen auf der Baustelle zu kontrollieren.

	Beschäftigte/r:
	     

	Arbeitsplatz:
	     

	Datum:
	     

	Unterschrift:
	____________________________


	Checkpunkt
	Handlungs-
bedarf
	Bemerkung

	Waschgelegenheit mit Handtüchern, Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln ist vorhanden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend
	     

	Vor Eintritt in die Pausen und nach Beendigung der Tätigkeit werden die Hände gewaschen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend 
	     

	Es wird nicht direkt am Arbeitsplatz gegessen, getrunken und geraucht.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend 
	     

	Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung werden regelmäßig und bei Bedarf gereinigt oder gewechselt.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend 
	     

	Straßenkleidung wird von Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung getrennt aufbewahrt.


	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend
	     

	Pausen- oder Bereitschafträume bzw. Tagesunterkünfte werden nicht mit stark verschmutzter Arbeitskleidung betreten.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend
	     

	Abfälle werden in dafür bereitgestellten Behältern gesammelt.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend

	     

	Mittel zur Wundversorgung sind vorhanden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

 FORMCHECKBOX 
 Nicht zutreffend
	     


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
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